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10 Leitbilder und Entwicklungsziele 

Der Titel des Fördergebiets „Zukunft Stadtgrün“ ist bereits als repräsentativ für das Leitbild und 
die Ziele der Maßnahmenentwicklung anzusehen. Im stark versiegelten Raum des Stadtteils 
Urberach-Nord ist die grüne Infrastruktur deutlich eingeschränkt und ohne Vernetzung. 

„Zukunft Stadtgrün“ beschreibt somit nicht nur die Frage nach den aktuellen Zuständen in der 
Grünflächenstruktur, sondern gibt auch einen Ausblick auf den angestrebten Status quo nach 
erfolgreichem Abschluss der städtebaulichen Förderung. 

Im Rahmen einer Bürgerbeteiligung im Juni 2018 wurde konkret darüber diskutiert, welche 
Leitbilder und Entwicklungsziele über das angestrebte Förderprogramm hinweg erreicht wer-
den sollen. Als übergeordnete Ziele wurden hier Themenbereiche wie der Ausbau sozialer 
Infrastruktur, Integration, Inklusion und Barrierefreiheit, Kommunikation der Generationen und 
Kulturen, Naherholung und Freizeitgestaltung sowie Ökologie, Kleinklima und Biodiversität be-
handelt. 

Formuliert wurde dies exemplarisch durch eine der Arbeitsgruppen der Bürgerbeteiligung wie 
folgt: „Die Zukunft Stadtgrün war ein nachhaltiger Gewinn für Urberach-Nord, weil die unter-
schiedlichen Bevölkerungsgruppen durch das gemeinschaftliche Schaffen von Wohlfühlorten 
zur gegenseitigen Toleranz, Akzeptanz und Wertschätzung gelangten.“ 

Nachhaltigkeit durch bürgerliches Engagement und soziale Aspekte der „Zukunft Stadt-
grün“ 

Hier lässt sich ergänzend zu den generellen Wünschen und Ideen, das hohe Engagement 
ablesen, das von Seiten der Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf die Attraktivierung und Ver-
besserung ihres Quartiers und ihrer Stadt Rödermark zu verzeichnen ist. Der Begriff der 
Gemeinschaft und des gemeinsamen Schaffens ist hier von großem Interesse. Eine aktive 
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger am Gestaltungsprozess „Zukunft Stadtgrün“ ist somit 
als obligatorisch anzusehen – sei dies in Form von weiteren Beteiligungstreffen oder konkreten 
Bürgeraktionen und der Maßnahmenumsetzung. Diese Vorgehensweise fördert in hohem 
Maße die Identifikation der Beteiligten mit dem geplanten Projekt, was sich durch die emotio-
nale Bindung langfristig positiv auf die Nachhaltigkeit und den Erhalt entsprechender Anlagen 
auswirkt. Es verstärkt sich das Gefühl des „Wir in Rödermark“. 

Herstellung, Weiterentwicklung sowie Qualifizierung von Grünflächen und begrünten 
Freiflächen 

Zur Verbesserung der sozialen Infrastruktur und den dazugehörigen Unterthemen gilt es zu-
dem zusätzliche, barrierefreie Kommunikations- und Begegnungsräume zu schaffen. Auch 
Bereiche für aktives und passives Spielen können ihren Beitrag leisten, denn auch hier findet 
soziale Interaktion statt. Weiterführend gilt es Generationen- und Kulturen-Treffs zu entwi-
ckeln, wie sie etwa im Park am Entenweiher oder entlang den Rennwiesen entstehen können. 
Sie übernehmen im übergeordneten Sinne die Funktion von Quartiersplätzen, die im urbanen 
Raum des Betrachtungsgebiets nur bedingt integrierbar sind und keine ausreichende Bedarfs-
abdeckung darstellen können. 
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Abbildung 99: Zielsystematik Zukunft Stadtgrün Urberach-Nord 
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11 Vorgeschlagenes Fördergebiet „Urberach-Nord“ 

Mithilfe des Programms „Zukunft Stadtgrün“ soll im Rahmen einer Gesamtmaßnahme die ur-
banen grünen und blauen Infrastrukturen verbessert werden. Wie die vorliegende 
Bestandsanalyse des Untersuchungsgebiets zeigt, liegen im Gebiet Missstände im Hinblick 
auf eine qualitativ hochwertige Grünraumversorgung und -vernetzung, zeitgemäße Freiräume 
für alle Generationen und die ökologischen Funktionen der Umwelt vor, deren Behebung im 
Zentrum des Städtebauförderprogramms Zukunft Stadtgrün steht.  

Das Fördergebiet ist in seinem räumlichen Umfang so festzulegen, dass sich die Maßnahmen 
auch im Hinblick auf die Programmschwerpunkte zweckmäßig durchführen lassen. Es ist be-
stimmt durch die Erfordernisse zur Herstellung, Weiterentwicklung und Qualifizierung der 
Grün- und Freiflächen. 

Die Abgrenzung des Fördergebiets unterscheidet sich an wenigen Stellen geringfügig von der 
ursprünglichen aus der Antragstellung. So wird im Bereich des Bolzplatzes am Wohngebiet 
„An den Rennwiesen“ auf eine Gebietsparzelle verzichtet. Diese liegt außerhalb der im Rah-
men des Zukunft Stadtgrün sinnvoll umzugestaltenden Bereiche und wird in der Maßnahmen-
entwicklung nicht weiter betrachtet.  

Im Gegenzug ist nördlich des besagten Bereichs eine Ausweitung des Fördergebiets empfeh-
lenswert. Hier ist im Hinblick auf die Förderung des umweltfreundlichen Radverkehrs die 
Aufnahme des Teilgebiets zu betrachten, da an dieser Stelle eine Anbindung des Seewaldge-
biets und des Neubaugebiets „An den Rennwiesen“ an das überörtliche Kreisradnetz 
(Kreisradroute 9) erzielt werden kann. 

Ähnlich des Bereichs am Bolzplatz verhält es sich mit Flächen östlich des Bahnübergangs im 
südlichen Betrachtungsgebiet. Die hier vorliegenden Flächen sind im Rahmen der Zukunft 
Stadtgrün nicht weiter zu betrachten.  

Im Osten des Fördergebiets befindet sich zur Antragstellung die Kinder- und Jugendfarm. 
Diese wurde bisher als isolierte Fläche dargestellt und hatte keine Anbindung an das Haupt-
fördergebiet. Im Sinne der Entwicklung einer erlebbaren Grün- und Freiflächenstruktur nach 
der Grundidee des Förderprogramms wird hier eine Änderung der Gebietsabgrenzung als 
sinnfällig erachtet. Dies vor allem vor dem Hintergrund der Maßnahmenentwicklung im Bereich 
des Spielparks am Badehaus. Durch eine ökologische Aufwertung und Erlebbarkeit des Na-
turraums „Rodau“ im Rahmen der (Renaturierungs-)Maßnahme kann hier ein Bindeglied 
zwischen den vernetzten Strukturen im Bereich Urberach-Nord und der Kinder- und Jugend-
farm entstehen. Auch der bereits renaturierte Bereich der Rodau nördlich der Kinder- und 
Jugendfarm erhält somit eine Anbindung an das Netz der Zukunft Stadtgrün und stellt gleich-
zeitig eine Verbindung zur „Grünen Mitte“ zwischen den Stadtteilen Urberach und Ober-Roden 
her. 

Das vorgeschlagene Fördergebiet „Zukunft Stadtgrün“ ist im folgenden Plan dargestellt und 
hat eine Fläche von rund 42,8 ha. 
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Plan 10: Vorschlag zur Abgrenzung des Fördergebiets Zukunft Stadtgrün 
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12 Maßnahmen und Projekte Zukunft Stadtgrün 

Alle Maßnahmen sind im Maßnahmenplan am Ende des Kapitels in einer grafischen Übersicht 
zusammengestellt. 

Die den Projekten zugewiesenen Prioritäten sollen verdeutlichen, welchen Stellenwert eine 
Maßnahme hinsichtlich der Ressourcenverteilung hat: Sofern nicht für alle Maßnahmen genü-
gend finanzielle oder personelle Ressourcen zur Verfügung stehen, sind die Projekte mit der 
höheren Priorität vorrangig umzusetzen. 
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12.1 Programmbegleitende Maßnahmen 

(1) Erstellung eines Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts 

ERSTELLUNG EINES INTEGRIERTEN STÄDTEBAULICHEN 
ENTWICKLUNGSKONZEPTS 

Zeitliche Einordnung 
(Durchführungszeitraum) 

2018-2019 

Priorität hoch 

Träger der Maßnahme Stadt Rödermark 

Eigentümer der Liegenschaft - 

Nutzer und Zielgruppe  Alle Bürger der Stadt Rödermark 

Geschätzter Kostenrahmen im 
Programm Zukunft Stadtgrün 46.000 € 

Sonstige Finanzierungsquellen - 

 

Gemäß der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung über die Gewährung von Finanz-
hilfen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (2015) ist ein „überörtlich 
abgestimmtes integriertes Entwicklungskonzept, in dem Ziele und Maßnahmen im Förderge-
biet dargestellt sind“ (VV Städtebauförderung 2015 Art. 8 Abs. 2) Voraussetzung für die 
Förderung im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Zukunft Stadtgrün in Hessen“. 

Das Integrierte Handlungskonzept dient als strategische Grundlage für die gesamtheitliche 
Umsetzung des Förderprogramms „Zukunft Stadtgrün“ in Urberach-Nord. Ziel ist, mit integrier-
ten Maßnahmen ressortübergreifend auf die erkannten vielschichtigen Problemlagen zu 
reagieren. Dabei ist die Einbeziehung lokaler Akteure und Bürger ein wesentlicher Bestandteil. 

Das Konzept grenzt das Fördergebiet ab und leitet aus einer Analyse der Stärken und umwelt-
bezogenen, städtebaulichen und sozioökonomischen Problemen Ziele und Maßnahmen zur 
Aufwertung des Gebiets ab. In enger Abstimmung mit lokalen Akteuren (Verwaltung, Politik) 
und Bürgern (Beteiligungsveranstaltungen) wurde ein Handlungsprogramm mit vernetzten, 
ressortübergreifenden Maßnahmen erarbeitet.  
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(2) Management Zukunft Stadtgrün 

MANAGEMENT ZUKUNFT STADTGRÜN 

Zeitliche Einordnung 
(Durchführungszeitraum) 

2019-2030 

Priorität hoch 

Träger der Maßnahme Stadt Rödermark 

Eigentümer der Liegenschaft - 

Nutzer und Zielgruppe  Alle Bürger der Stadt Rödermark 

Geschätzter Kostenrahmen im 
Programm Zukunft Stadtgrün 240.000 € 

Sonstige Finanzierungsquellen - 

 

Das Programmmanagement Zukunft Stadtgrün bildet für die Umsetzung der Gesamtmaß-
nahme „Zukunft Stadtgrün Urberach-Nord“ das Bindeglied zwischen der lokalen Politik, der 
Verwaltung (einschließlich Projektgruppe), lokalen Arbeitsgruppen/Vereinen, der privaten 
Wirtschaft, beteiligten externen Trägern und den Bürgern und führt diese im Sinne einer integ-
rativen Planung und Umsetzung zusammen. Das Management soll als intermediäre Instanz 
den Stadtgrünprozess vor Ort begleiten und den Interessenausgleich zwischen den Akteuren 
unterstützen. Das Programmmanagement ist als ein Instrument zu verstehen, das mit der Or-
ganisation und Koordination des gesamten Erneuerungsprozesses vor Ort befasst ist. Ferner 
bedürfen die begleitende und partizipierende Koordination sowie akteursbezogene Abstim-
mungsprozesse einer grundlegenden Steuerung. Die allgemeinen Funktionen und Aufgaben 
eines Programmmanagements wurden bereits in Kapitel 1.3.3 dargestellt.  
Für die Planung und Umsetzung der vielseitigen Projekte im Rahmen des Förderprogramms 
„Zukunft Stadtgrün in Hessen“ bedarf es einer zentralen Organisations- und Verantwortungs-
stelle. Oftmals wird diese Funktion durch einen externen Projektsteuerer als „verlängerter Arm 
der Verwaltung“ bzw. in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung wahrgenommen. Zu den 
Aufgaben eines solchen Programmmanagements gehören u.a.: 

- Koordinierung und Aktivierung aller Beteiligten (Entscheidungsträger, Fachbehörden, 
Fachplaner, Arbeitskreise, Quartiersmanager, Betroffene, Bewohner) und der Vorha-
ben 

- Steuerung und Umsetzung des Handlungskonzeptes  
- Inhaltliche und organisatorische Steuerung der Einzelmaßnahmen (in Abstimmung 

mit den Entscheidungsträgern) und Maßnahmeninitiierung 
- Initiierung und Organisation der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 
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- Beratung und Betreuung der Eigentümer, Investoren etc. 
- Übernahme des Kosten- und Finanzierungsmanagements, Mittelmanagement 

Darüber hinaus kann das Management das Monitoring, Treuhänderschaft und/oder die städ-
tebauliche Beratung übernehmen. Parallel gilt es, eine Projektgruppe einzurichten, durch 
deren kompetente Vertreter die Maßnahmenumsetzung begleitet wird. 

 

 

Beitrag Kompetenzzentrum 

BEITRAG KOMPETENZZENTRUM 

Zeitliche Einordnung (Durchfüh-
rungszeitraum) 

2018-2030 

Priorität - 

Träger der Maßnahme Stadt Rödermark 

Eigentümer der Liegenschaft - 

Nutzer und Zielgruppe  Alle Bürger der Stadt Rödermark 

Geschätzter Kostenrahmen im 
Programm Zukunft Stadtgrün 195.000 € 

Sonstige Finanzierungsquellen - 
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(3) Prozessbegleitende Lokale Partnerschaft 

LOKALE PARTNERSCHAFT 

Zeitliche Einordnung 
(Durchführungszeitraum) 

2018-2030 

Priorität hoch 

Träger der Maßnahme Stadt Rödermark 

Eigentümer der Liegenschaft - 

Nutzer und Zielgruppe  Alle Bürger der Stadt Rödermark 

Geschätzter Kostenrahmen im 
Programm Zukunft Stadtgrün - 

Sonstige Finanzierungsquellen - 

 

Inhalt dieser Maßnahme ist die Einrichtung einer sogenannten „Lokalen Partnerschaft“ (LoPa) 
für das Gebiet Urberach-Nord, die den Stadtgrünprozess begleitet. Die LoPa besteht aus Ver-
tretern der Zivilgesellschaft, die in der Regel eine Multiplikatorenfunktion innehaben und als 
Interessenvertreter fungieren. Ferner umfasst der Teilnehmerkreis den Bürgermeister sowie 
Ersten Stadtrat und Vertreter des Planungsamts. Die lokale Partnerschaft ist zentrales Bera-
tungsgremium mit empfehlendem Charakter. Die lokale Partnerschaft wird im Prozess der 
Jahresantragsstellung sowie der Mittelverteilung beteiligt. Hierbei fällt ihr vor allem die Aufgabe 
der Priorisierung der Maßnahmen zu.  Durch das Programmmanagement wird die lokale Part-
nerschaft über Projektstände und Entwicklungen informiert.  
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(4) Öffentlichkeitsarbeit und Partizipation

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND PARTIZIPATION 

Zeitliche Einordnung 
(Durchführungszeitraum) 

2019-2030 

Priorität hoch 

Träger der Maßnahme Stadt Rödermark 

Eigentümer der Liegenschaft - 

Nutzer und Zielgruppe Alle Bürger der Stadt Rödermark 

Geschätzter Kostenrahmen im 
Programm Zukunft Stadtgrün 36.000 € 

Sonstige Finanzierungsquellen - 

Von zentraler Bedeutung – wie bereits bei der Erarbeitung des Konzepts – ist die Einbindung 
der Einwohner und der allgemeinen Öffentlichkeit in die Planung und Umsetzung in Form von 
beispielsweise Arbeitskreisen. Durch eine umfassende Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 
sollen die Bewohner und Bewohnerinnen von Beginn an in den anstehenden Stadtgrünpro-
zess eingebunden werden. Kontinuierliche Information dient als Schlüssel eines transparenten 
Entwicklungsprozesses und fördert gleichzeitig die allgemeine Akzeptanz sowie das Engage-
ment. Neben der Aktivierung der Mitwirkungsbereitschaft der Bewohner zielt die Öffentlich-
keitsarbeit darauf ab, zur Identifizierung der Akteure mit dem Fördergebiet beizutragen und 
somit die nachhaltige Stadtentwicklung zu verstetigen. Hierzu ist eine kontinuierliche Öffent-
lichkeitsarbeit über alle verfügbaren Medien vorgesehen; ebenso spielt die Aktivierung von 
bürgerschaftlichem Engagement eine wichtige Rolle. 

Veranstaltungen, Informationsflyer, Plakatierungen, Presseartikel und Gespräche sind Hand-
werkszeug des Programmmanagers und der Projektsteuerung. Die Bewohnerbeteiligung in 
der Umsetzung ist überwiegend projektorientiert. Hierzu können Planungsworkshops ebenso 
zählen wie Bauwochenenden und Aktionstage. 

Eine eigene Webseite des Programms kann vor allem auch jüngeres Zielpublikum erreichen, 
Termine zu Veranstaltungen kommunizieren, ein Feedbackangebot stellen, Planungs- und 
Umsetzungsschritte dokumentieren und grundlegende Informationen bereitstellen. 
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14 Umsetzung und Evaluierung 

Die im Rahmen dieses Entwicklungskonzept erarbeiteten Maßnahmen sollen in einem Zeit-
raum von 10 bis 14 Jahre (inkl. Abfinanzierungszeitraum) angegangen werden. Handlungs-
leitend fungieren dabei die in Kapitel 4 und 10 formulierten Zielvorstellungen. Die Handlungs-
schwerpunkte für die Umsetzung lassen sich aus den jeweiligen Entwicklungskonzepten 
herauslesen. Ferner wurde in den Kosten-, Zeit- und Finanzierungsplanungen eine Priorisie-
rung vorgenommen, die die nächsten Umsetzungsschritte in den beiden Programmen 
impliziert. Im vorliegenden Kapitel wird nun auf weitere Aspekte eingegangen, die im Umset-
zungszeitraum von Bedeutung sind. 

Instrumente des Städtebaurechts 

In den beiden Untersuchungsgebieten sind strukturelle, funktionale und gestalterische Defizite 
zu verzeichnen. Demgegenüber steht eine Reihe von Potentialen. Dieses Kapitel widmet sich 
den verfügbaren Instrumenten und Verfahren des Planungs- und Städtebaurechts und deren 
Anwendungsempfehlung. 

Der Bund unterstützt die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen, die Stärkung von 
Kommunen als Wirtschafts- und Wohnstandorte sowie die Behebung von Mängeln und Miss-
ständen mit unterschiedlichen Programmen der Städtebauförderung. Die Finanzhilfen des 
Bundes werden durch Mittel der Länder und Kommunen ergänzt. Die Förderprogramme gehen 
mit zahlreichen Regelungen des besonderen Städtebaurechts des BauGB einher. Die Vor-
schriften des besonderen Städtebaurechts (§§ 136 ff. BauGB) bilden insofern die 
Rechtsgrundlagen für den Mitteleinsatz sowie die Vorbereitung und Durchführung der Städte-
bauförderungsprogramme. In Hessen regeln die Richtlinien zur Förderung der 
Nachhaltigen Stadtentwicklung (RiLiSE) die Rahmenbedingungen für den Erhalt von Städ-
tebaufördermitteln in allen Städtebauförderprogrammen. 

Das sog. besondere Städtebaurecht geht über die kommunale Bauleitplanung (als Teil des 
allgemeinen Städtebaurechts im BauGB) hinaus. Im Mittelpunkt des besonderen Städtebau-
rechts steht der Umgang mit dem städtebaulichen Bestand einer Gemeinde und insbesondere 
mit den Missständen, die in Quartieren entstanden sind und denen entgegenzuwirken ist. Der 
Stadtumbau wurde 2004 im Städtebaurecht mit eigenen Regelungen verankert (§§ 171a-d 
BauGB). 
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A. STADTUMBAU

Fördervoraussetzung für das Programm „Stadtumbau in Hessen“ gemäß RiLiSE und Auflage 
des Aufnahmebescheids ist unter anderem die förmliche Festlegung des Stadtumbaugebiets. 
Die Festlegung kann erfolgen als: 

I. Stadtumbaugebiet nach § 171b BauGB,
II. Sanierungsgebiet nach § 142 BauGB,

III. städtebaulicher Entwicklungsbereich nach § 165 BauGB oder
IV. Erhaltungsgebiet nach § 172 BauGB.

Entsprechend den örtlichen Gegebenheiten ist abzuwägen, welcher Art der Festlegung für den 
Ortskern Ober-Roden angewendet wird. 

I. Stadtumbaugebiet nach § 171b BauGB

Entsprechend den Ausführungen zu Zielen und Inhalten des Stadtumbaus in Kapitel 6 wird 
empfohlen, dass Untersuchungsgebiet als Stadtumbaugebiet nach § 171b BauGB förmlich 
festzulegen. Stadtumbaugebiete sind von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten be-
troffene Gebiete, in denen Anpassungen zur Herstellung nachhaltiger städtebaulicher 
Strukturen vorgenommen werden. 

Anwendungserfordernis planungsrechtlicher Instrumente im Stadtumbau 

Den Regelungen im Baugesetzbuch zum Stadtumbau liegt das allgemeine Verständnis zu-
grunde, dass der Stadtumbau in der Regel durch konsensuales Handeln öffentlicher und 
privater Akteure realisiert werden kann. 

Im Zuge der Durchführungsphase der Stadtumbaumaßnahme können auf der Grundlage 
des beschlossenen integrierten Stadtentwicklungskonzepts z.B. Sanierungsgebiete nach den 
§ 136 ff BauGB festgelegt, Umsetzungsinstrumente des BauGB wie städtebauliche Verträge
angewandt (§ 171c i.V.m. § 11 BauGB) oder eine Stadtumbausatzung nach § 171d BauGB
erlassen werden.

Grundsätzlich gilt das Konsensprinzip im Stadtumbaurecht. Den planungsrechtlichen Rege-
lungen zum Stadtumbau liegt das sog. „Kaskadenprinzip“ zugrunde, das die stufenweise 
Umsetzung bzw. Regelungshierarchien eines Prozesses beschreibt. 

Zur Umsetzung der Ziele und Maßnahmen des ISEK erfolgt als erste Stufe die förmliche 
Festlegung des Stadtumbaugebiets nach § 171b BauGB (siehe oben).  

Das zweite Steuerungsinstrument bildet der Abschluss von Stadtumbauverträgen (§ 171c), 
mithilfe derer konsensuale Regelungen herbeigeführt werden können (Kooperationsvereinba-
rung/Vertrag der Stadt mit Eigentümern, Mietern, Pächtern, Gewerbetreibenden etc.). Dem 
Einsatz von städtebaulichen Verträgen kommt im Rahmen von Stadtumbaumaßnahmen eine 
zentrale Bedeutung zu. Verträge sind Ausdruck einer kooperativen Stadtentwicklung, wobei 
ein erfolgreicher Stadtumbauprozess vom Zusammenspiel von öffentlichen und privaten Akt-
euren profitiert. Neben den informellen Formen der Kooperation sind förmliche Verträge 
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wichtige Instrumente, um einen verbindlichen Rahmen für die Umsetzung von Stadtumbau-
maßnahmen zu schaffen. Die Stadtumbauverträge besitzen häufig ein Bezug zur Vergabe von 
Fördermitteln und haben sich in der Praxis bewährt. 

Daneben hat die Stadt Rödermark die Möglichkeit, für das Stadtumbaugebiet flankierend eine 
Durchführungssicherungssatzung im Sinne von § 171d BauGB zu erlassen (3. Stufe des 
Kaskadenprinzips). Durch diese Satzung kann hoheitlich verhindert werden, dass bauliche 
Maßnahmen durchgeführt werden, die den Zielen der Stadtumbaumaßnahme bzw. dem inte-
grierten Entwicklungskonzept widersprechen. Bei Erforderlichkeit einer solchen Satzung kann 
diese flankierend zu einem späteren Zeitpunkt über das Gebiet gelegt werden. 

Innerhalb des Gebiets einer solchen Stadtumbausatzung bedürfen u.a. die Errichtung, Ände-
rung (Umbau, Modernisierung) und Nutzungsänderung von baulichen Anlagen sowie der 
Rückbau von Gebäuden der Genehmigung der Stadt (Veränderungssperre, § 14 BauGB).  Die 
Genehmigung darf versagt werden, um Stadtumbaumaßnahmen, die den städtebaulichen und 
sozialen Belangen Rechnung tragen müssen, auf der Grundlage des von der Kommune be-
schlossenen ISEKs zu sichern. Darüber hinaus steht der Stadt ein Vorkaufsrecht im 
Geltungsbereich der Satzung zu (§ 24 BauGB). 

 

Neben diesen angeführten Instrumenten nach dem besonderen Städtebaurecht kann im Zuge 
des Stadtumbauprozesses auch das allgemeine Städtebaurecht zum Einsatz kommen. Es 
hat sich bei der Untersuchung von Erfahrungen in Stadtumbau-Pilotstädten gezeigt, dass das 
allgemeine Städtebaurecht eher weniger häufig eingesetzt wird – sofern es genutzt wird, 
kommt die Bauleitplanung im Rahmen der Umsetzung von Stadtumbaumaßnahmen zur An-
wendung. Vorgenommen werden dabei in der Regel Anpassungen von Flächennutzungs-
plänen und Bebauungsplänen.  

Es ist zu kritisch hinterfragen, ob die Aufstellung von Bebauungsplänen das geeignete Mittel 
für die Erreichung der gesetzten Ziele im Ortskern Ober-Roden ist. Die im Zuge des ISEK-
Prozesses erarbeiteten Zielsetzungen für den historischen Rundling können vielmehr auch 
über andere Instrumentarien erreicht werden (z.B. Sanierungsrecht, städtebauliche Beratung 
gekoppelt mit einem Anreizprogramm, Gestaltungssatzung). Ferner wird in Einzelfällen auch 
die (amtliche) Umlegung herangezogen sowie das gemeindliche Vorkaufsrecht. Im Vorder-
grund stehen in der Regel jedoch die Instrumente, die sich aus dem besonderen 
Städtebaurecht ergeben. 

 

Weitere Möglichkeiten zur förmlichen Festlegung des Fördergebiets 

II. Sanierungsgebiet nach § 142 BauGB 

Es gibt derzeit einzelne Hinweise darauf, dass im Untersuchungsgebiet Ortskern Ober-Roden 
städtebauliche Missstände im Sinne des § 136 BauGB vorliegen. Solche Missstände liegen 
vor, wenn das Gebiet nicht den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse oder an die Sicherheit der darin wohnenden Menschen entspricht (Substanz-
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mängel) oder das Gebiet in der Erfüllung seiner Aufgaben erheblich behindert ist (Funktions-
mängel). Solche Missstände können im Rahmen einer städtebaulichen Sanierungsmaßnahme 
behoben bzw. verbessert werden. Die förmliche Festlegung eines Sanierungsgebiet nach § 
142 BauGB setzt gemäß § 136 Abs. 1 BauGB voraus, dass die einheitliche Vorbereitung und 
zügige Durchführung im öffentlichen Interesse liegen. 

Die Frage, ob für das Gebiet Ortskern Ober-Roden ein Sanierungsgebiet empfohlen werden 
muss im Rahmen einer Vorbereitenden Untersuchung nach § 141 BauGB geklärt werden. Im 
Zuge der ISEK-Erarbeitung hat sich für diese Fragstellung kein eindeutiges Bild ergeben. Die 
vorbereitende Untersuchung klärt durch eine detaillierte Aufnahme ab, ob eine städtebauliche 
Sanierungsmaßnahme sinnfällig ist. Eine Vorbereitende Untersuchung trifft ferner Aussagen, 
welche Konsequenzen die Anwendung des vereinfachten Verfahrens nach § 142 BauGB oder 
des klassischen Verfahrens mit sich bringen würde (Anwendung eines breiteren planungs-
rechtlichen Instrumentariums, steuerliche Abschreibungsvorteile etc.) und welche Mitwir-
kungsbereitschaft besteht. 

III. Städtebaulicher Entwicklungsbereich nach § 165 BauGB

Aufgabe und Gegenstand der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme ist entweder

1. die erstmalige Entwicklung eines Teils des Stadtgebiets (Außenentwicklungsmaßnahme)
oder

2. die Zuführung eines Gebiets zu einer neuen Entwicklung im Rahmen einer städtebauli-
chen Neuordnung (Binnenentwicklungsmaßnahme).

Beide Zielsetzungen treffen nicht auf das gesamte Fördergebiet Ortskern Ober-Roden zu. Eine 
städtebauliche Neuordnung im Rahmen der Binnenentwicklung würde voraussetzen, dass 
eine Nutzungsänderung im gesamten Gebiet vorgesehen ist. 

IV. Erhaltungsgebiet nach § 172 BauGB

Mit einer Erhaltungssatzung kann die Kommune Gebiete bezeichnen,

1. um die städtebauliche Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt zu
erhalten (Ensembleschutz),

2. um die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung zu erhalten (Milieuschutzsatzung) oder
3. um es städtebaulich umzustrukturieren.

Wie die Analyse des Ortskerns gezeigt hat, treffen diese Zielsetzungen eines Erhaltungsge-
biets nicht auf die Aufgabenstellungen in Ober-Roden zu. Aus fachlicher Sicht werden keine 
Anknüpfungspunkte für eine Erhaltungssatzung über das gesamte heterogene Fördergebiet 
gesehen. 





Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept Rödermark  
Umsetzung und Evaluierung 
 
 

Rittmannsperger Architekten GmbH   295 

Evaluation und Monitoring 

Konzepte für die Stadtentwicklung lassen sich in ihrer Gesamtheit nicht innerhalb einer kurzen 
Zeitspanne realisieren und sind auch nicht kurzfristig angelegt. Über die lange Umsetzungs-
phase hinweg sind sie deshalb regelmäßig zu überprüfen und fortzuschreiben, da sich 
während der Umsetzung Rahmenbedingungen, Sachverhalte und Meinungen verändern. Um 
das Konzept langfristig zu etablieren, ist eine kontinuierliche Prozesssteuerung nötig. Zwei 
wichtige Bestandteile hiervon sind das Monitoring und die (Selbst-)Evaluation. Beide Prinzi-
pien sind für die dynamische Anpassung des Konzepts von großer Bedeutung und bilden die 
Grundlage für eine Fortschreibung des Stadtentwicklungsprozesses. 

Über das Monitoring können die Veränderungen im Stadtgebiet dokumentiert und bewertet 
werden. Der Prozess und seine Projekte und Maßnahmen werden kontinuierlich beobachtet 
und überwacht. Der tatsächliche Verlauf wird den Zielsetzungen gegenübergestellt, sodass 
durch die Überprüfung Schlussfolgerungen gezogen werden können. Der Sinn des Monito-
rings besteht darin, bei dem beobachteten Prozess steuernd einzugreifen, wenn dieser anders 
als gewünscht abläuft. 

Um den Erfolg einzelner Maßnahmen und Projekte in den beiden Fördergebieten messen zu 
können, wird der Aufbau eines Monitoringsystems empfohlen, mit dessen Hilfe der Grad der 
Zielerreichung und die Wirksamkeit der durchgeführten Maßnahmen im Rahmen regelmäßiger 
begleitender Zwischenevaluierungen analysiert werden kann. Dabei sind bestimmte Indikato-
ren, anhand derer sich die Notwendigkeit einzelner Maßnahmen und Projekte ablesen lässt, 
kontinuierlich zu beobachten. Gleichzeitig kann das System zur Überprüfung der Zielsetzun-
gen und ggf. deren Anpassung sowie zur Fortschreibung des Integrierten Handlungs-
konzeptes herangezogen werden. Im Rahmen der Bund-Länder-Städtebauförderung ist jähr-
lich ein elektronisches Monitoring (eMo) an das jeweils zuständige Bundesministerium zu 
übermitteln.   

Zur Erfolgskontrolle in den Programmgebieten Ortskern Ober-Roden und Urberach-Nord eig-
nen sich z. B. folgende Indikatoren: 

 Wohnungs- und Gewerbeleerstände 
 Modernisierungsniveau/Sanierungsstand 
 Demografische Entwicklung – u.a. Altersstruktur, räumliche Wanderungen 
 Grünraumversorgung (Quantität) und -erreichbarkeit 
 Klimaaktive Flächen108 

 

Bei der Evaluation geht es um ein regelmäßiges „Hinterfragen des (eigenen) Tuns“, welches 
nach bestimmten Kriterien eingeschätzt wird. Konzepte und Projekte werden daraufhin über-
prüft, ob und mit welchem Aufwand die gesteckten Ziele erreicht wurden und welche 
Auswirkungen und/oder Ergebnisse ein Konzept oder Projekt hat. Evaluationen ermöglichen 

                                                 
108 In diesem Zusammenhang wird auf die Veröffentlichung des Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumfor-
schung (BBSR): Handlungsziele für Stadtgrün und deren empirische Evidenz. Indikatoren, Kenn- und 
Orientierungswerte aus dem Jahr 2017 verwiesen. 
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